
v. Besotntlgnen - Zweiter Amsc:Imß 

. in Bekriiftiglm/I der Wichtigkeit einer verstärkten interna
tionalen Zusammenarbeit, insbesondere der Zusammenarbeit 
~ ~I~ Ländern und Entwicklungs1ändern so
::n~ mtemationaler Fmmen einer solcher Zusammen-

bn Bewl4fJtsein der Notwendigkeit einer besseren ZU
sammenarbeit zwischen den Entwicklungsl!lndern selbst auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen, der technischen und der SUd
SUd-Zusammeoarbeit, 

in dem BewqfJtsein, daß eine verstärkte internntionale 
l!~ 00: wirtschaftIi~ und technischen Koopern
tionstfltigkeit ZWISChen Entwicklungs\ilndern wesentlich zur 
Verstärkung der internntionalen Zusammenarbeit fDr eine 
globale Partnerschaft zwischen allen Ländern, insbesondere 
zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern 
beitragen wird, , 

mit Genugtuung Ober die wnchsende UnteJ:sllltzung, die das 
System der Vereinten Nntionen AktIvitäten der wirtschaftIi

. chen und technischen Znsammenarbeit zwischen Entwick
lungsliIndern gewiIbrt, sowie betoneild, wie wichtig es ist, daß 
die Kapazität der Vereinten Nntionen zur Förderong der 
intemntionalen Znsammenarbeit auch weiterhin gestlirkt wird, 
damit das breite SpekIrum der mit der Entwicklung und dem 
Wachstum der Entwicklungs\ilnder zusammenhängenden 
Fragen in vollem Umfang angegnngen wird, 

feststellend, daß der Genern\sekretlir deIZeit an einem Be
richt gemlI8 Resolution 48/164 Uber den Stand der SUd-8lld
ZUsammenarbeit arbeitet, 

1. ersucht den Oenern\sekretlir, gemlI8 den Bestimmun
gen der Resolution 48/164 der Genera\versamm\ung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht mit dem Titel 
"Stand der SUd-SUd-ZUsammenarbeit" vorzulegen, der einen 
Überblick und eine Analyse der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
weJ.tweitsowie Empfehlungen zur Stärkung dieser Zusammen
arbeit enthält, unter Berncksichtigung des Vorschlags eine 
Konferenz der Vereinten Nntionen Uber SUd-SUd-ZnsaU:men
arbeit einznbeTufen; 

2. ersucht den Hochrangigen Ausschuß fDr die Ober
prIIfung der technischen Zusammenarbeit zwischen den Ent
wic~gsIändern, auf seiner neunten Thgung vom 30. Mai bis 
3. Jum 1995 den Punkt "Neue Formen der technischen Znsam

. menarbeit zwischen Entwicklungslilndern" in seine Thges
ordnung aufzunehmen; 

3. beschließt, in Absprache mit den Mitgliedstaaten im 
Jnhre 1995 in New York im Rahmen der vorbandenen 
Ressourcen oder unter Verwendung auße.tplanmäßiger Mittel 
eine zwischenstaatlicbe Sacbverstllndigentag einzuberufen, 
mit dem Auftrag, unter BerUcksichtigung der Ergebnisse der 
'l\igungen des Stllndigen Ausschusses fDr wirtschaftliche 
Znsammenarbeit zwischen Entwicklnngs\ilndern der Handels
und Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen und des 
Hocbrangigen Ausschusses fDr die Überprl\fung der tech
~ ~t zwischen Entwicklungs\ilndern und 
on Hinblick auf emen Ausbau der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
auf weltweiter Ebene praktische Mndn1itäten und Sachfragen 
zu empfeh1en, die vom GeneraIsekretIi bei der Abfassung des 
genannten Berichts berllcksichtigt werden sollen. 

92. Ple1lt11'Sitzung 
.19. Dewnber 1994 

49N1. StIIrkuog der Intematlcmalen OrganIsatIonen auf 
dem Gebiet da multilateralen Handels 

Die Genuralversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\utionen 45/201 vom 21. De
zember 199O,46/2CTT vom 20. Dezember 1991,47/184 vom 
22. Dezember 1992 und 48/54 vom 10. DezeIilber 1993, in 
denlUl sie den Generalsekretär eraucht hat, Berichte Ober die 
inntitutionellen Entwicklungen auszuarbeiten und dabei alle 
einscblllgigen Vorschlige im ZUsammenhang mit der Stärkung 
der internntionalen Organisationen auf dem Gebiet des 
multilateralen Handels zu berUcksichtigen, 

mit Genugtuung Ober die Fortschritte, die die Hande1s- und 
Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen bei der Um
setzung der Ergebnisse ihrer achten Thgung erzielt hat, ins
besondere die positiven Ergebnisse der Ha1bzeit-Oberpdlfung 
des Arbeitsprogramms, 

sowie mit Genugtuung Ober den erfo\gteichen Abschluß der 
Urugusy-Runde der mlllh1atenden Handelsverhandlgen auf 
der vom 12. bis 15. April 1994 in Matrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertngung des Anssclmsses fDr Hande1s
verhnndlungen, iusbesondere das Obereinkununen zur Er
richtung der We1thande1sorganisntion24

, 

Kenntnis nehmend von der Erk1lirung des Hande1s- und 
Entwicklungsrats anlllBlich des dreißigsten Jahrestnges der 
Hande1s- und Entwicklungakonferenz der Vereinten Nntio-
nen25, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs Ober die Stlirkung der internntiona1lUl Orgnnlsationen 
auf c!em Gebiet des multilateralen HandeIs"', 

In der Erwllgung, daß die Hande1s- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten NntionlUl und die Welthande1sorgnnisa
tion aufgrund ihrer sich erglinzenden Aufgaben konstruktiv 
und wirksam ZlIsammtmarbeiten sollten, 

1. nimmt Kenntnis von dem laDfend stattfindenden Ge
dankenaustausch zwischen dem GeneraIsekretli und dem 
Generaldirektor des Allgemeinen Znll- und Handelsabkom
mens Ober die Frage der Herstellung von Beziehungen zwi
I17ben den Vereinten Nationen und der Welthnnde1sorgnnls
lion; 

2. fonJmt alle Regierungen, die zustilndiglm Oxganiantio
nen der regionalen Wtrtschaftsintegon und die Leiter der 
zustilndigen Sonderorganisatonen sowie der anderen Organi
sationen und Progmmme des Syatem der Vereinten Nationen 
nachdrUckllch mif, dem Generalsekretär auch weiteIhln ihre 
Auffassungen zu den inntitutionellen Entwicklungen im 
zusammenhang mit der Stärkung der intemntionalen Organisa
tionen auf dem Gebiet des multilateralen Handels zu unter
breiten; 



3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung sowie mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die geringen 
auf ihrer einundfflnfzigsten Thgung Ober die weiteren in- Fortschritte, die bislang bei der Durchfilhrung des Aktions
stitutionellen Entwicklungen im Znsammenhang mit der programms erzielt worden sind, 
Stärkung der internstionalen Organisationen auf dem Gebiet 
des multilateralen Handels Bericht ZI1 erstatten und bei der 
Erstellung dieses Berichts die Auffassungen aller Regierungen, 
der zuständigen Organisationen der regionalen Wn1schafts
integration und der Leiter der zuständigen Sonderorganisatio
nen sowie der anderen Organisationen und Progrnmme des 
Systems der Vereinten Nationen zu den institutionellen 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Stärkung der 
internationalen Organisationen auf dem Gebiet des multilatera
len Handels einZIlholen. 

49J98. 

92. PlenarsIt7.ung 
19. Dezember 1994 

Dw.-clIfiIbnmg des AktIollSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder: Zwlsehenstaatlfehe Thgung auf 
bober Ebene zur globalen lIaIbzeitiIberp 
der Dw.-clIfiIbnmg des AktIOIlSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder 

DIe Generalvernmunlung, 

U1IIer Hinweis auf ihre Resolution 451206 vom 21. Dezem
ber 1990, in der sie sich die Pariser ErIdlIrung und das 
Aktionsprogramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder'" zu eigen gemacht hat, ihre 
Resolution 461156 vom 19. Dezember 1991 über die Durch
fIIImmg des Aktionsprogramms sowie ihre Resolution 47/173 
vom 22. Dezember 1992 Ober die Auswirkungen der Anwen
dung der neuen Kriterien zur Bestimmung der am wenigsten 
entwickelten Länder auf die Durchfilhrung des Aktions
programms, 

sowie U1/1er Hinweis auf ihre Resolution 48/171 vom 
21. Dezember 1993, in der sie beschlossen hat, Anfang 
September 1995 oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt 
in der zweiten Hä\fte des lahres 1995 eine zwischenstaatliche 
'Thgung auf hoher Ebene einzuberufen, mit dem Auftrag, im 
Einklang mit Ziffer 140 des Aktionsprogramms und ihrer 
Resolution 451206 eine globale HalbzeitOberpriIfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms vorzunehmen, 

Kenntnis nehmend von der Erkllirung der am 4. Oktober 
1994 am Amtsaitz der Vereinten Nationen abgehaltenen 
Ministertagung der am wenigsten entwickelten Llinder", die in 
Befolgung des Beschlusses der im Februar 1990 in Dhaka 
abgebaltenen Ministertagung verabschiedet wurde, 

ferner U1IIer Hinweis darauf, daß es oberstes Ziel des 
Aktionsprogramms ist, der weiteren Verschlechterung der 
sozioökonomischen Situation der am wenigsten entwickelten 
Länder BInbalt zu gebieten, ihr Wachstum und ihre Entwick
hmg neu zu beleben und ZI1 beschleunigen und ihnen den Weg 
zu einem nachbaltigen WJItschaftswachstum und einer be
t<landfllhigen Entwicklung zu ebnen, 

mit dem Ausdruck Ihrer emsthqften Besorgnis darüber, daß 
sich die wirtschaftliche und soziale Lage der am wenigsten 
entwickelten Länder insgesamt weiter verschlechtert, 

'" A/491S06, Anbaug. 

in der ErwlJgung, daß die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilbrung des Aktionsprogramms besonders wichtig ist, da 
sie der internationalen Gemeinschaft Ge\egeIIheit geben wird, 
neue und korrektive Politiken und Maßnahmen fes1zu1egen, 
einscbließlich einer stärkeren externen UnterstOIZung der am 
wenigsten entwickelten LlIncIer auf allen Gebieten, mit dem 
Ziel, ihre Anstrengungen zu unterstiltzen, damit die fristge
rechte, wirksame und vollstlindige Durchfilbrung des Aktions
programms in den verbleibenden Inhren der Dekade gewlihr
leistet ist, 

betonend, wie wichtig es ist, daß rechtzeitig angemessen., 
Vorbereitungen fiIr die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms getroffen werden, 

sowie betonend, daß angemessene Mittel btaeitgestel\t wer
den sollten, um sicberzustellen, daß die am wenigsten entwik
kelten Lllnder in vollem Umfang und wirksam an der Zwi
schenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene zur globalen 
Halbzeitflberprilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms 
fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder teilnehmen können, 

U1IIer Hinweis auf den Bescbblß 412 (XL) des Handels- und 
Entwicklungsrat8 vom 29. April 1994 Ober die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene zur globalen Halbzeitllber.. 
pIilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms'", 

Kenntnis nehmend von den einveroehmJichen Schlo8folge
rungen 413 (XL) des Hande\s- und Entwicldungsrats vom 
29. April 1994 beI1effend die ÜbeJprIIfung der Fortschritte bei 
der Durchfilhrung des Aktionsprogramms fiIr die neunziger 
lahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder"', die 
sich· unter anderem auf den Bericht The Least Developed 
Countrles 1993-1994 Report'" stOtzen, 

1. bekrliftlgt die Verpflichhmg der internstionalen Ge
meinschaft auf die Pariser Erklllrung und das Aktionspro
gramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten LlIncIer und fordert alle Regierungen, internn
tionaIen Organisationen, mnltilateAlen Finanzinstitutionen und 
EntwickIungsfonds, die Organe, Organisationen und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und alle anderen in 
Betracht kommenden Organisationen auf, dringend konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Aktionsprogramm als vor
rangige Ange1egeoheit auf allen Gebieten vollstllodig und 
wirksam durchzufllhren; 

2. betont, daß es nur dano zu Fortschritten bei der Dorch
führung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn die am 
wenigsten entwickelten LlIncIer ihre einzelstaatlicben PolItiken 
und Prioritllten fiIr ihr Wn:tschafIswachs und ihre Entwick
lung wirksam 1I1DSetzen und wenn zwischen ihneo und ihren 
Entwicklungspartnern eine starke und entschlossene Partner
schaft entsteht; 

3. fordert die Geberländer auf, ihren in dem Aktions
programm enthaltenen HiJfeznsagen vorrangig nachzukommen 
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